Aufgabe 1) Welche begrifflichen Unterschiede gibt es zwischen einem Verfahren in Familiensachen und einem Zivilverfahren? Nennen Sie fünf! (5 Punkte) 

	Zivilverfahren
	familienrechtliches Verfahren

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Aufgabe 2) Nennen Sie die verschiedenen Arten der Beteiligten im familienrechtlichen Verfahren und jeweils ein Beispiel! (6 Punkte) 

Aufgabe 3) Erklären Sie unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen, was man unter einem „Erlassvermerk“ versteht! (5 Punkte)

Aufgabe 4) Nennen Sie unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen 3 gesetzliche Eheverbote! (6 Punkte) 

Aufgabe 5) Nennen Sie drei Beispiele der als „Kindschaftssachen“ bezeichneten Verfahren! (3 Punkte) 

Aufgabe 6) Karl und Frieda schließen am 05.05.1992 die Ehe vor dem Standesamt in Berlin-Spandau. Sie verzichten bei ihrer Hochzeit auf den Abschluss eines Ehevertrages. Sie ziehen nach der Hochzeit in ein Einfamilienhaus in Pankow. 
Karl und Frieda haben sich nach 28 Ehejahren auseinandergelebt. Seit 1 Jahren bewohnt Karl das Obergeschoss, während Frieda im Erdgeschoss lebt. Zwischen den beiden findet außer zufälliger Zusammentreffen im Hausflur weder ein Eheleben, noch sonstiger Kontakt, oder irgendeine gegenseitige Versorgung statt. 
Zwischendurch lernt Frieda Frank im Sportverein kennen. Nach einem weiteren Jahr beschließt sie, zu Frank nach Schöneberg zu ziehen. Nun reicht Karl die Scheidung ein. Frieda will jedoch nicht geschieden werden. Sie befürchtet den Verlust des gesellschaftlichen Ansehens als „geschiedene Frau“. 

a) In welchem Güterstand leben Karl und Frieda? (1 Punkt) 

b) Welche anderen Güterstände kennen Sie? (2 Punkte) 

c) Kann Karl den Antrag auf Ehescheidung selbständig einreichen? Begründen Sie Ihre Antwort unter Nennung der gesetzlichen Bestimmungen (3 Punkte) 

d) Erläutern Sie unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen, welches Gericht hier sachlich und örtlich zuständig ist (8 Punkte) 

e) Nennen Sie die weiteren Berliner Gerichte für Familiensachen! (3 Punkte) 

Aufgabe 7: Sie arbeiten in der Abteilung 80 in Familiensachen. Karl, vertreten durch Rechtsanwalt Schmidt, reicht am 22.06.2022 die Scheidung ein. Der Scheidungsantrag wird Frieda am 30.06.2022 zugestellt. 

a) Wie könnte das Aktenzeichen lauten? (1,5 Punkte) 

b) Erläutern Sie den Begriff „Ehezeit“ unter Nennung der gesetzlichen Bestimmungen! (5,5 Punkte) 

c) Berechnen Sie die Ehezeit von Karl und Frieda! (2 Punkte) 

Aufgabe 8: Frieda ruft bei Ihnen an und möchte die Folgesache Ehegattenunterhalt anhängig machen. 

a) Bis wann kann Frieda die Folgesache anhängig machen? Nennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen! (4 Punkte) 

b) Besteht für die Einreichung des Antrages Anwaltszwang? Nennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen! (2,5 Punkte) 

c) Nennen Sie 2 weitere mögliche Folgesachen in einem Scheidungsverfahren! 
(2 Punkte) 

d) Was versteht man unter einer „Verbundentscheidung“? Nennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen! (5,5 Punkte) 


e) Wie setzt sich der Verfahrenswert einer Scheidung zusammen? Nennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen! (4,5 Punkte) 

f) Besteht für die Folgesachen im Scheidungsverfahren Vorschusspflicht? (1 Punkt) 

Aufgabe 9: Der Richter beraumt den Termin an. 

a) Erläutern Sie unter Angabe der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, ob die Ehegatten persönlich zu dem anberaumten Termin erscheinen müssen und angehört werden! (3 Punkte) 

b) Erstellen Sie die entsprechende Ladungsverfügung! (19 Punkte) 

Aufgabe 10: Im Termin ergeht ein Verbundbeschluss!

a) Wem müssen Sie diesen Beschluss wie übersenden? (4 Punkte) 

b) Wann wird der Beschluss wirksam? Nennen Sie die gesetzlichen Bestimmungen! 
(2,5 Punkte)

Aufgabe 11) Wann darf im Scheidungsverfahren die Verfahrenserhebung ausgefüllt werden? (1 Punkte) 








Lösungen
Aufgabe 1) (5 Punkte) – je 0,5 Punkte 

	Zivilverfahren
	familienrechtliches Verfahren

	Urteil
	Beschluss

	Kläger
	Antragsteller

	Prozessbevollmächtigter
	Verfahrensbevollmächtigter

	Beklagter
	Antragsgegner

	Prozesskostenhilfe
	Verfahrenskostenhilfe

	öffentlich
	nicht öffentlich 

	Prozess
	Verfahren 

	streitwertabhängig AG / LG
	erstinstanzlich immer AG 



Aufgabe 2) (6 Punkte) 
· Muss-Beteiligte
· Antragsteller, Antragsgegner, Verfahrensbevollmächtigter, Verfahrensbeistand, JA

· Kann-Beteiligte
· Zeugen, Pflegepersonen, SV, JA, Verwandte 

· Beteiligte kraft Antrags 
· JA 

Aufgabe 3) (5 Punkte) 
Das Datum der Übergabe des Beschlusses an die Geschäftsstelle1 oder der Bekanntgabe durch Verlesen der Beschlussformel1 ist auf dem Beschluss zu vermerken1 (§ 380,5 III0,5 
S. 30,5 FamFG0,5) 

Aufgabe 4) (6 Punkte)
· bestehende Ehe oder Lebenspartnerschaft1 (§ 13060,5 BGB0,5) 
· Verwandtschaft1 (§ 13070,5 BGB0,5)
· Annahme als Kind1 (§ 13080,5 BGB0,5) 

Aufgabe 5 (3 Punkte) 
eSo, Umgangsrecht und das Recht auf Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes, Kindesherausgabe, Vormundschaft, Pflegschaft oder die gerichtliche Bestellung eines sonstigen Vertreters für einen Minderjährigen oder für eine Leibesfrucht, die Genehmigung von freiheitsentziehender Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 1631b BGB, auch in Verbindung mit den §§ 1800 und 1915 BGB, die Genehmigung oder Anordnung einer freiheitsentziehenden Unterbringung, freiheitsentziehenden Maßnahme oder ärztlichen Zwangsmaßnahme bei einem Minderjährigen nach den Landesgesetzen über die Unter-bringung psychisch Kranker oder die Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz 

Aufgabe 6a) (1 Punkt) 
Zugewinngemeinschaft 

Aufgabe 6b) (2 Punkte) 
Gütertrennung, Gütergemeinschaft 

Aufgabe 6c) (3 Punkte) 
· nein1, es besteht für den Antragsteller einer Ehescheidung Anwaltszwang1 
(§ 1140,5 FamFG0,5) 

Aufgabe 6d) (8 Punkte) 
sachliche1 Zuständigkeit: AG1 (§§ 23a0,5 I0,5 Nr. 10,5, 23b0,5 GVG0,5)
örtliche1 Zuständigkeit: AG Schöneberg1 (§ 1220,5 Nr. 40,5 FamFG0,5)

Aufgabe 6e) (3 Punkte)
AG Pankow1, AG Köpenick1, AG Kreuzberg1

Aufgabe 7a) (1,5 Punkte) 
800,25 F0,5 1180,25/0,25220,25

Aufgabe 7b) (5,5 Punkte) 
Die Ehezeit beginnt mit dem ersten Tag des Monats1, in dem die Ehe geschlossen worden ist1; sie endet am letzten Tag des Monats1 vor Zustellung des Scheidungsantrags.1
§ 30,5 I0,5 VersAusglG0,5

Aufgabe 7c) (2 Punkte) 
Beginn: 01.05.19921
Ende: 31.05.20221


Aufgabe 8a) (4 Punkte) 
spätestens 2 Wochen1 vor der mündlichen Verhandlung1 im ersten Rechtszug 
§ 1370,5 II0,5 S. 10,5 FamFG0,5

Aufgabe 8b) (2,5 Punkte) 
ja1, § 1140,5 I0,5 FamFG0,5

Aufgabe 8c) (2 Punkte) 
VA, Unterhalt, Güterrecht, Kindschaftssachen 

Aufgabe 8d) (5,5 Punkte) 
Über die Scheidung1 und die Folgesachen1 ist zusammen zu verhandeln1 und zu entscheiden1.
§ 1370,5 I0,5 FamFG0,5

Aufgabe 8e) (4,5 Punkte) 
3 Monate1 Nettoeinkommen1 der Ehegatten1
§ 430,5 II0,5 FamFG0,5

Aufgabe 8f) (1 Punkte)
nein 

Aufgabe 9a) (3 Punkte) 
die Ehegatten sollen persönlich erscheinen und angehört werden1
§ 1280,5 I0,5 S. 10,5 FamFG0,5

Aufgabe 9b) (19 Punkte)
Vfg. 
1. Zum Termin sind zu laden1: 
a. Antragsteller1 formlos1 und Belehrungen1
b. Antragstellervertreter1 ./. EB1 mit beglaubigter Abschrift der richterlichen Auflagen1 und Belehrungen1
c. Antragsgegner1 formlos1 und Belehrungen1
d. Antragsgegnervertreter1 ./. EB1 mit beglaubigter Abschrift der richterlichen Auflagen1 und Belehrungen1
2. zum Termin1
Name1, Datum1, Dienstbezeichnung1 
Aufgabe 10a) (4 Punkte)
Ehegattenvertrerter1 ./. EB1
VA-Trägr1 ./. EB1

Aufgabe 10b) (2,5 Punkte) 
mit Rechtskraft1 (§ 1160,5 II0,5 FamFG0,5) 

Aufgabe 11) (1 Punkte) 
mit Rechtskraft1









